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RS OGH 1951/2/21 3Ob83/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.1951

Norm

JN §1 CXIXc

RLG §23

RLG §27

Rechtssatz

Ist die Anforderung einer Sache nicht entsprechend der Vorschrift des § 23 Abs 1 RLG schriftlich erfolgt, so liegt eine

Anforderung im Sinne des RLG überhaupt nicht vor und sind daher auch die übrigen Bestimmungen dieses Gesetzes

nicht anwendbar, so insbesondere die den Rechtsweg ausschließende Bestimmung des § 27 RLG.
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